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25 Jahre SZSV

*, Ü

Ohne Zivilschutz keine
Landesverteidigung
Geleitwort in der Sonderbeilage der «Berner Zeitung» vom Samstag, 15. September,
von Regierungsrat Dr. Robert Bauder, Militärdirektor des Kantons Bern, zur
25. Jubiläums-Delegiertenversammlung des Schweizerischen Zivilschutzverbandes in
Langnau.

Der im Spätherbst vor 25 Jahren im
Berner Rathaus gegründete Schweizerische

Zivilschutzverband hat damals
die schwierige und dornenvolle Aufgabe

übernommen, für einen
glaubwürdigen Auf- und Ausbau des Schutzes

der Zivilbevölkerung einzutreten,
um den Zivilschutz gleichberechtigt
mit der Armee im Rahmen der
Gesamtverteidigung auch in der
Bundesverfassung zu verankern. In hartem,
zielstrebigem und gekonntem Einsatz
hat es der Verband in Zusammenarbeit

mit seinen Sektionen geschafft,
dieses von Anfang an gesteckte Ziel
weitgehend zu erreichen. Dafür
verdienen die Frauen und Männer der
ersten Stunden wie auch diejenigen, die
im Zentralvorstand, in seinen
Kommissionen und in den Sektionen später
nachfolgten, Dank und Anerkennung.
Das Organ des Verbandes, die
Zeitschrift «Zivilschutz», hat sich aus kleinen

Anfängen zu einer im In- und
Ausland anerkannten Fachzeitschrift
für Zivilschutz ' und Gesamtverteidigung

entwickelt. Im Bernbiet möchte
ich in diesem Zusammenhang vor
allem auf die erfolgreiche Tätigkeit
des Bernischen Bundes für Zivilschutz
und seiner Untergruppierungen in der
Bundesstadt, in Biel und im Seeland
hinweisen.

Die Jubiläumstagung vom 157
16. September 1979 in Langnau bietet

Gelegenheit zu einem Rück- und
Ausblick. Es wäre falsch, die gestellte
Aufgabe als erfüllt zu betrachten und
auf den Lorbeeren ausruhen zu wollen.

Die Stellung des Zivilschutzes, als
eines der wichtigsten Träger unserer
Gesamtverteidigung, ist heute bei
Behörden und Bevölkerung unbestritten.

Es bleibt aber in unserer schnellebi-
gen, oft auch von Trägheit und Wohlstand

gezeichneten Zeit noch sehr viel
zu tun, um vor allem auf der Ebene der
Gemeinden, Behörden und der
Bevölkerung mit den Massnahmen und
Einrichtungen des Zivilschutze
vertraut zu machen, die auf breitester
Grundlage für den Schutz und die
Sicherheit jedes Einwohners unseres
Landes bereits getroffen wurden oder
für den Ernstfall vorbereitet sind. Das
kürzlich erschienene Schutzraumhandbuch,

das sich umfassend mit
dem Über- und Weiterleben im
Schutzraum befasst, ist das Papier
nicht wert, wenn die darin enthaltenen
Weisungen, Ratschläge und verbindlichen

Verhaltensregeln nicht
möglichst bald den für den Schutzraumdienst

verantwortlichen Kadern und
auch den Schutzrauminsassen selbst —

90 % unserer Einwohner — bekanntgemacht

werden, auf dass sie materiell
und geistig auf einen solchen Ernstfall
vorbereitet seien. Dafür tragen die
Vermieter und Hauseigentümer wie
auch die grossen Wohnbaugenossenschaften

unseres Landes eine grosse
Verantwortung. Unsere Armee, die
grossen Lasten für die militärische
Bereitschaft und auch für die Kriegswirtschaft

nützen wenig, wenn der Wehrmann

an der militärischen Abwehrfront

nicht die Gewissheit hat, dass
durch einen glaubwürdigen
Zivilschutz für den Schutz seiner Lieben zu
Hause, für Heim und Arbeitsplatz
alles nur Menschenmögliche für das
Über- und Weiterleben unseres Volkes

unternommen wurde.
Die kurzen Ausbildungszeiten des
Zivilschutzes, vor allem der Kader wie
der Ortschefs und ihrer Dienstchefs,
genügen zur Erreichung dieses Zieles
nicht mehr. Es wird zur vordringlichen
Aufgabe des Schweizerischen
Zivilschutzverbandes und seiner Sektionen,

ihren Einsatz auch auf dem
Gebiete der freiwilligen ausserdienstlichen

Tätigkeit zu verstärken und sich
damit einer wichtigen Aufgabe
anzunehmen.

Dr. Robert Bauder, Regierungsrat,
Militärdirektor des Kantons Bern
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